
Nidwaldner Kantonalbank
Postfach 544
6371 Stans

Art der Garantie (zutreffendes ankreuzen)
   Bankgarantie OR 111

 einfache Bürgschaft OR 495  Solidarbürgschaft OR 496  Erfüllungsgarantie
 Bauhandwerkergarantie Bauhandwerkergarantie  Zahlungsgarantie
    Mietzinskaution
  Anzahlungsgarantie
  Kreditsicherungsgarantie
  übrige Garantien
 (mit besonderem Wortlaut, ge-
 mäss unterzeichneter Beilage)

Auftraggeber:

Sachbearbeiter/Telefon:

Währung/Betrag: Sämtliche Auslagen und allfällige Schäden, die der 
Nidwaldner Kantonalbank aus der Übernahme die-
ser Garantie entstehen, werden durch den Auftrag-
geber vollumfänglich und vorbehaltslos ersetzt; dies 
ausdrücklich auch dann, wenn er mit dem Haupt-
schuldner nicht identisch ist. Mehrere Auftraggeber 
haften der Bank solidarisch.
Die Nidwaldner Kantonalbank (6370 Stans) ist be-
rechtigt, bis zum Ablauf bzw. bis zur Rückgabe der 
Bankgarantie bei unbefristeten Garantien, die Kom-
mission zu berechnen. Sie kann auch jederzeit und 
ohne weiteres einen entsprechenden Betrag auf 
 einem bestehenden Kontokorrent-, Spar- oder De-
positenkonto oder Depot des Auftraggebers sper-
ren und/oder belasten.
Sobald die Nidwaldner Kantonalbank aufgrund der 
Garantieerklärung belangt wird, werden ihre sämtli-
chen Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber aus 
der Garantie fällig. Der Auftraggeber hat die An-
sprüche der Nidwaldner Kantonalbank auf erstes 
Verlangen hin sofort zu decken, ungeachtet allfäl-
liger Differenzen zwischen den Parteien aus dem 
Grundverhältnis. Der Auftraggeber bestätigt, die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Nidwaldner 
Kantonalbank (KB-Basisdokumente) erhalten und 
zur Kenntnis genommen zu haben und erklärt diese 
als für ihn verbindlich.
Buchführungspflichtige Kreditnehmer sind verpflich-
tet, der NKB jährlich unaufgefordert bis spätestens 
6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres ein 
unterzeichnetes Exemplar der Jahresrechnung, des 
Jahresberichtes und – soweit kein Opting-out – des 
Revisionsberichts zur vertraulichen Einsichtnahme 
zu überlassen.

Gültig bis:

Gemäss Vertrag vom:

Garantiebegünstigter:

Zustelladresse der Bankgarantie:

Als Sicherstellung für (Objekt und Arbeitsgattung):

Belastung der Garantie- bzw.  
Bürgschaftskommission auf Konto-Nr.:

Ort und Datum: Auftraggeber:
Unterschrift geprüft:

Unterschrift Kube:

Unterschrift (gemäss Handelsregisterauszug):

Auftrag für Leistung
einer Bankgarantie



Unterschrift (gemäss Handelsregisterauszug):

Nidwaldner Kantonalbank
Postfach 544
6371 Stans

Art der Garantie (zutreffendes ankreuzen)
   Bankgarantie OR 111

 einfache Bürgschaft OR 495  Solidarbürgschaft OR 496  Erfüllungsgarantie
 Bauhandwerkergarantie Bauhandwerkergarantie  Zahlungsgarantie
    Mietzinskaution
  Anzahlungsgarantie
  Kreditsicherungsgarantie
  übrige Garantien
 (mit besonderem Wortlaut, ge-
 mäss unterzeichneter Beilage)

Auftraggeber:

Sachbearbeiter/Telefon:

Muster AG
Musterstrasse
1111 Muster

CHF 10 000.00Währung/Betrag: Sämtliche Auslagen und allfällige Schäden, die der 
Nidwaldner Kantonalbank aus der Übernahme die-
ser Garantie entstehen, werden durch den Auftrag-
geber vollumfänglich und vorbehaltslos ersetzt; dies 
ausdrücklich auch dann, wenn er mit dem Haupt-
schuldner nicht identisch ist. Mehrere Auftraggeber 
haften der Bank solidarisch.
Die Nidwaldner Kantonalbank (6370 Stans) ist be-
rechtigt, bis zum Ablauf bzw. bis zur Rückgabe der 
Bankgarantie bei unbefristeten Garantien, die Kom-
mission zu berechnen. Sie kann auch jederzeit und 
ohne weiteres einen entsprechenden Betrag auf 
 einem bestehenden Kontokorrent-, Spar- oder De-
positenkonto oder Depot des Auftraggebers sper-
ren und/oder belasten.
Sobald die Nidwaldner Kantonalbank aufgrund der 
Garantieerklärung belangt wird, werden ihre sämtli-
chen Ansprüche gegenüber dem Auftraggeber aus 
der Garantie fällig. Der Auftraggeber hat die An-
sprüche der Nidwaldner Kantonalbank auf erstes 
Verlangen hin sofort zu decken, ungeachtet allfäl-
liger Differenzen zwischen den Parteien aus dem 
Grundverhältnis. Der Auftraggeber bestätigt, die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Nidwaldner 
Kantonalbank (KB-Basisdokumente) erhalten und 
zur Kenntnis genommen zu haben und erklärt diese 
als für ihn verbindlich.
Buchführungspflichtige Kreditnehmer sind verpflich-
tet, der NKB jährlich unaufgefordert bis spätestens 
6 Monate nach Abschluss des Geschäftsjahres ein 
unterzeichnetes Exemplar der Jahresrechnung, des 
Jahresberichtes und – soweit kein Opting-out – des 
Revisionsberichts zur vertraulichen Einsichtnahme 
zu überlassen.

Gültig bis:

Gemäss Vertrag vom:

Garantiebegünstigter:

Zustelladresse der Bankgarantie:

Als Sicherstellung für (Objekt und Arbeitsgattung):

Belastung der Garantie- bzw.  
Bürgschaftskommission auf Konto-Nr.:

Ort und Datum: Auftraggeber:

Auftrag für Leistung
einer Bankgarantie

Garantiesumme in der Regel 
10 % des Gesamtauftrags bei 
Bauhandwerkergarantien.  
Ansonsten von Fall zu Fall  
verschieden

Gewünschte Art der Garantie ist 
zwingend anzukreuzen

Exaktes Ablaufdatum  
eingeben (TT/MM/JJJJ)

Zustelladresse des Originals; 
Auftraggeber erhält immer eine 
Kopie

Beschrieb des zugrundeliegen-
den Auftrages

Belastungskonto für Kommission

Gültige Unterschrift gemäss 
Handelsregisterauszug 
(Einzel / Kollektiv) >> nicht  
gemäss Bankvollmacht

31.12.2013

01.04.2012

Herr
Peter Muster
Musterweg
2222 Mustern

Muster AG
Mustergasse 99
2222 Mustern

Bau Einfamilienhaus, Musterhaus

01-40-222222-02

Unterschrift geprüft:

Unterschrift Kube:
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